
Die Erklärung von Frauke Brosius-Gersdorf im Wortlaut 
 
1. Die Berichterstattung über meine Person und meine inhaltlichen Positionen im Zusammenhang mit 
der Wahl als Richterin des Bundesverfassungsgerichts war in Teilen der Medien unzutreffend und 
unvollständig, unsachlich und intransparent. Sie war nicht sachorientiert, sondern von dem Ziel 
geleitet, die Wahl zu verhindern. Die Bezeichnung meiner Person als „ultralinks“ oder „linksradikal“ ist 
diffamierend und realitätsfern. Inakzeptabel ist auch die Berufung auf anonyme Quellen, zumal, wenn 
es sich bei dieser Quelle um eine Justizministerin handeln soll. 
  
2. Kritik müssen sich auch einzelne staatliche Funktionsträger gefallen lassen. Welchen Grund gibt 
es, sich als Mitglied einer Landesregierung, zumal aus dem Bereich der Justiz, in einer Debatte um 
eine Verfassungsrichterwahl anonym zu äußern? In Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker für 
sich zu Recht stärkeren Schutz vor verbalen Angriffen fordern und ein „digitales 
Vermummungsverbot“ diskutieren, befremden anonyme Äußerungen aus den Reihen politisch 
verantwortlicher Funktionsträger des Staates. Selbst anonym an medialer Kritik bis hin zu 
Schmähungen anderer mitzuwirken und gleichzeitig für sich selbst Schmähungsschutz zu fordern, 
steht im Widerspruch. 
  
3. Eine eingehende und vollständige inhaltliche Befassung mit meinen wissenschaftlichen Beiträgen 
hätte gezeigt, dass der Schwerpunkt meiner Forschung das Verfassungs-, Sozial- und Bildungsrecht 
ist und dabei auch Themen wie die Regulierung und Finanzierung von Schulen, die Sicherung 
kommunaler Daseinsvorsorge in Deutschland, die Bewältigung des demografischen Wandels, die 
Reform unserer Sozialversicherungssysteme und die Digitalisierung der Verwaltung gehören. Ordnet 
man meine wissenschaftlichen Positionen in ihrer Breite politisch zu, zeigt sich ein Bild der 
demokratischen Mitte. Einseitige Zuschreibungen („ultralinks“ und „linksradikal“) entbehren der 
Tatsachenbasis. Sie beruhen auf einer punktuellen und unvollständigen Auswahl einzelner Themen 
und Thesen, zu denen einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden, um ein Zerrbild zu 
zeichnen. 
  
Zu einzelnen Themen: 
 
3.1. Die Berichterstattung über meine Position zur Reform des Schwangerschaftsabbruchs entbehrte 
der Tatsachengrundlage. Der Hauptvorwurf in den Medien ist, dass ich dem ungeborenen Leben die 
Menschenwürdegarantie abspräche und für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt sei. Das 
ist falsch. Dem menschlichen Leben steht ab Nidation das Grundrecht auf Leben zu. Dafür bin ich 
stets eingetreten. Die Aussage, ich wäre für eine Legalisierung und eine (hiervon zu unterscheidende) 
Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt, ist unzutreffend und stellt eine 
Verunglimpfung dar. 
  
Richtig ist, dass ich auf das verfassungsrechtliche Dilemma hingewiesen habe, das besteht, wenn 
man dem ungeborenen Leben ab Nidation die Menschenwürdegarantie zuerkennt wie dem Mensch 
nach Geburt. Unter der herrschenden rechtsdogmatischen Prämisse der Nichtabwägungsfähigkeit 
der Menschenwürde mit Grundrechten Dritter wie der Schwangeren wäre ein 
Schwangerschaftsabbruch unter keinen Umständen zulässig. Auch ein Abbruch wegen 
medizinischer Indikation bei Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit der Frau schiede dann 
aus. Es ist aber die seit langem bestehende Rechtslage, dass ein Abbruch bei medizinischer 
Indikation zulässig ist. Mein Bestreben und meine Aufgabe als Wissenschaftlerin war und ist es, auf 
diese Problematik und auf Inkonsistenzen im bestehenden Recht hinzuweisen sowie 



Lösungsmöglichkeiten für eine widerspruchsfreie Regelung des Schwangerschaftsabbruchs 
aufzuzeigen. Die Lösung kann verfassungsrechtlich nur sein, dass entweder die Menschenwürde 
doch abwägungsfähig ist oder für das ungeborene Leben nicht gilt. Diesen notwendigen 
verfassungsdogmatischen Erörterungsbedarf habe ich aufgezeigt, ohne damit die Position zu 
vertreten, dass das ungeborene Leben schutzlos sei. Im Gegenteil: 
  
Selbst wenn die Menschenwürde erst für den Mensch ab Geburt gelten sollte, wäre das ungeborene 
Leben nicht schutzlos. Ihm steht ab Nidation das Grundrecht auf Leben zu, wofür ich stets 
eingetreten bin. Der Vorwurf, ich würde für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt eintreten 
und sei „lebenskritisch“, ist falsch und entbehrt jeder Grundlage. Meine diesbezüglichen 
Veröffentlichungen lassen sich auch nicht dahingehend missverstehen. Das von mir aufgezeigte 
verfassungsdogmatische Dilemma wird verkürzt wiedergegeben und genutzt, um mir unzutreffend zu 
unterstellen, ich würde nicht für das Grundrecht auf Leben ab dem Zeitpunkt der Nidation eintreten. 
  
3.2. Anliegen und Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem religiösen 
Kopftuch von Rechtsreferendarinnen waren Unterschiede in der Rechtsprechung beim Umgang mit 
dem Neutralitätsgebot des Staates. Während ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen an staatlichen 
Schulen verfassungsrechtlich nicht zulässig sein soll, soll ein entsprechendes Verbot für 
Rechtsreferendarinnen in bestimmten Situationen im Gerichtssaal zulässig sein. Hierin habe ich einen 
Widerspruch gesehen. In beiden Fällen ist zwischen dem Staat, für den ein Neutralitätsgebot 
(Identifizierungsverbot) gilt, und den Staatsbediensteten, die ihre grundrechtliche Freiheit ausüben, zu 
unterscheiden. Der Staat identifiziert sich nicht mit der Grundrechtsausübung seiner Bediensteten. 
Daraus folgt aber nicht, dass ein Kopftuchverbot stets verfassungswidrig wäre. Denn auch wenn sich 
ein Kopftuchverbot für Amtswalter nicht auf das Neutralitätsgebot für den Staat stützen lässt, kann 
es im Einzelfall durch das Mäßigungsgebot für Staatsbedienstete legitimiert sein. Auch hier wird 
meine Position unzutreffend wiedergegeben. 
  
3.3. Es wurde berichtet, ich wolle durch Paritätsmodelle für die Wahl des Deutschen Bundestags 
Wahlgrundsätze wie insbesondere die Wahlgleichheit aushebeln. Richtig ist: Ich habe mich 
rechtswissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob das im Grundgesetz verankerte Gebot 
der Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
Eingriffe in die Wahlgrundsätze rechtfertigt. Diese Frage ist in der Rechtswissenschaft umstritten und 
höchstrichterlich nicht geklärt. 
 


